
Stand: 29.04.19 
 

FFH- und Vogelschutzgebiet 6808-301 
„Birzberg, Honigsack/Kappelberg bei Fechingen“ 
 

- Erhaltungsziele -  
 
 

Allgemeines Erhaltungsziel: 

 
Erhaltung und Gewährleistung der Nicht-Verschlechterung des aktuellen 
Zustandes der im Gebiet vorkommenden FFH-Lebensraumtypen nach Anhang I 
der FFH-Richtlinie (einschließlich der lebensraumtypischen Arten) sowie der 
Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie (Art. 2 u. 3 der FFH-RL); 
Wiederherstellung und/oder Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes 
der im Gebiet seit dem Meldezeitpunkt nachgewiesenen FFH-Lebensraumtypen 
nach Anhang I der FFH-Richtlinie (einschließlich der lebensraumtypischen 
Arten) sowie der Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie (Art. 2 u. 3 der FFH-
RL). 
 
Erhaltung und Gewährleistung der Nicht-Verschlechterung des aktuellen 
Zustandes der im Gebiet vorkommenden Arten nach Anhang I der VS-Richtlinie 
sowie der Arten nach Art. 4 Abs. 2 der VS-Richtlinie (gefährdete Zugvögel) und 
ihrer Lebensräume; 
Wiederherstellung und/oder Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes 
der im Gebiet seit dem Meldezeitpunkt nachgewiesenen Arten nach Anhang I 
der VS-Richtlinie sowie der Arten nach Art. 4 Abs. 2 der VS-Richtlinie 
(gefährdete Zugvögel) und ihrer Lebensräume. 
 

 
Schutzgebietsverordnung und Karten: 
https://www.saarland.de/130489.htm 
 
 
Erhaltungsziele und weitere Unterlagen zum Gebiet: 
http://www.naturschutzdaten.saarland.de/natura2000/Natura2000/gebietsspezifische
%20Daten/6808-
301_Birzberg,%20Honigsack%20Kappelberghang%20bei%20Fechingen/Struktur.ht
ml 
 
 



Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-RL (lt. StDB): 
 

LRT-
Code 

LRT-Name Priorität Erhaltung Wieder-
herstellung/ 
Entwicklung 
- Fläche 

Wieder-
herstellung/ 
Entwicklung 
- Qualität 

6210 
 
* 
 

Naturnahe Kalk-
Trockenrasen und deren 
Verbuschungsstadien 
(Festuco-Brometalia) 
(* besondere Bestände 
mit bemerkenswerten 
Orchideen) 

Subtyp 6212  Halb-
Trockenrasen auf Kalk 

Sehr 
hoch 

X   

6410 Pfeifengraswiesen auf 
kalkreichem Boden, 
torfigen und tonig-
schluffigen Böden 
(Molinion caeruleae) 

Sehr 
hoch 

X   

6510 Magere Flachland-
Mähwiesen (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba 
officinalis 

Sehr 
hoch 

X   

8160 *Kalkhaltige 
Schutthalden der collinen 
bis montanen Stufe 
Mitteleuropas 

Sehr 
hoch 

X   

8210 Kalkfelsen mit 
Felsspaltenvegetation 

Sehr 
hoch 

X   

9130 Waldmeister-Buchenwald 
(Asperulo-Fagetum) 

Mittel X   

9150 Mitteleuropäischer 
Orchideen-Kalk-
Buchenwald 
(Cephlanthero-Fagion) 

Sehr 
hoch 

X   

9160 Subatlantischer oder 
mitteleuropäischer 
Stieleichenwald oder 
Eichen-Hainbuchenwald 
(Carpinion betuli) 
[Stellario-Carpinetum] 

Mittel X   

9180 Schlucht- und 
Hangmischwälder Tilio-
Acerion 

Sehr 
hoch 

X   

*  =  prioritärer Lebensraumtyp 
 
 



Arten des Anhangs II der FFH-RL sowie Vogelarten des Anhangs I der VS-RL und 
nach Art. 4 Abs. 2 der VS-RL (Zugvögel) (lt. StDB): 
 

Code-
Nr. 

Wissenschaft-
licher Name 

Dt. Name Prio-
rität 

Erhal-
tung 

Wieder-
herstellung/ 
Entwicklung 
- Fläche 

Wieder-
herstellung/ 
Entwicklung 
- Qualität 

1193 Bombina 
variegata 

Gelbbauchunke Sehr 
hoch 

X   

1065 Euphydryas 
aurinia 

Goldener 
Scheckenfalter 

Sehr 
hoch 

X   

1060 Lycaena dispar Großer 
Feuerfalter 

Sehr 
hoch 

X   

A234 Picus canus Grauspecht -   + + 

A236 Dryocopus 
martius 

Schwarzspecht 
Mittel X   

A238 Dendrocopos 
medius 

Mittelspecht 
Mittel X   

A338 Lanius collurio Neuntöter Hoch X   

A233 Jynx torquilla Wendehals Mittel X   

 
 
 
Nicht in der Schutzgebietsverordnung genannte Schutzgüter: 
(Basierend auf einem neueren Kenntnisstand) 
 

Code-
Nr. 

Wissenschaft-
licher Name 

Dt. Name Prio-
rität 

Erha-
tung 

Wieder-
herstellung/ 
Entwicklung 
- Fläche 

Wieder-
herstellung/ 
Entwicklung 
- Qualität 

A074 Milvus milvus Rotmilan Mittel X   

A300 
Hippolais 
polyglotta 

Orpheusspötter Mittel X   

 
 



Erhaltungsziele: 
 

 

Erhaltung der Halbtrockenrasen mit ihren charakteristischen Pflanzen- und Tierarten 
– 6210 

 Erhalt der bestandserhaltenden und biotopprägenden extensiven bis sehr 
extensiven Bewirtschaftung (auf Lebensraumtyp abgestimmtes 
Nutzungsregime) oder alternativ der Pflege 

 Erhalt der nähstoffarmen Standortverhältnisse 

 Erhalt strukturbildender Elemente wie Gehölzgruppen, Hecken, Säume und 
Waldrandzonen zur Wahrung der Biotopverbundfunktion und als 
Habitatelemente charakteristischer Artengemeinschaften 

 Wahrung des Offenlandcharakters 
Verbesserung, Entwicklung und ggf. Wiederherstellung der lebensraumtypischen 
Funktionen 
 

 
Erhaltung der extensiv genutzten Pfeifengraswiesen - 6410 

 Schutz vor Beweidung 

 Erhalt der bestandserhaltenden und biotopprägenden extensiven bis sehr 
extensiven Bewirtschaftung (auf Lebensraumtyp abgestimmtes Mahd-Regime) 
oder alternativ der Pflege 

 Erhalt der spezifischen Habitatelemente für charakteristische Tier- und 
Pflanzenarten 

Verbesserung, Entwicklung und ggf. Wiederherstellung der lebensraumtypischen 
Funktionen 
 

 
Erhaltung der extensiv genutzten artenreichen mageren Flachlandmähwiesen 
(Glatthaferwiesen) - 6510 

 Erhalt der bestandserhaltenden und biotopprägenden extensiven 
Bewirtschaftung (auf Lebensraumtyp abgestimmtes Mahd-Regime).  

 Erhalt der gehölzfreien bzw. weitgehend gehölzfreien Bestände 

 Erhalt der spezifischen Habitatelemente für charakteristische Tier- und 
Pflanzenarten 

Verbesserung, Entwicklung und ggf. Wiederherstellung der lebensraumtypischen 
Funktionen 
 

 
Erhaltung der kalkhaltigen Schutthalden (der collinen bis montanen Stufe 
Mitteleuropas) mit den charakteristischen Habitatelementen und 
Vegetationsstrukturen - 8160 

 Erhalt der natürlichen, biotopprägenden Dynamik 

 Erhalt der charakteristischen Tier- und Pflanzenarten 

 Erhalt der Störungsfreiheit 

 Erhalt des offenen Charakters 
Verbesserung, Entwicklung und ggf. Wiederherstellung der lebensraumtypischen 
Funktionen 
 



 
Erhaltung der Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation – 8210 

 Erhalt der natürlichen, biotopprägenden Dynamik 

 Erhalt der charakteristischen Tier- und Pflanzenarten 

 Erhalt der Störungsfreiheit 

 Erhalt des offenen Charakters 
 

 
Erhalt des Waldmeister-Buchenwaldes – 9130 

 Erhalt der lebensraumtypischen Baumartenzusammensetzung (maximal 20 % 
Nicht-LRT-Baumarten) 

 Erhalt eines hohen Alt- und Totholz-Anteils und der an Alt- und Totholz 
gebundenen Artengemeinschaften 

 Erhalt der Biotopbäume (z.B. Höhlenbäume) 

 Erhalt von Sonderstandorten (z.B. block- und felsreich) und Randstrukturen 
(z. B.  Waldmäntel, Säume, Verlichtungen) sowie der für den Lebensraumtyp 
charakteristischen Habitatstrukturen (z. B. Baumhöhlen) und 
Artengemeinschaften 

 Erhalt großflächig unzerschnittener, störungsarmer und strukturreicher 
Bestände 

Verbesserung, Entwicklung und ggf. Wiederherstellung der lebensraumtypischen 
Funktionen 
 

 
Erhalt des Orchideen-Kalk-Buchenwaldes – 9150 

 Erhalt des natürlichen bzw. standorttypischen Boden- und Nährstoffhaushaltes 

 Erhalt der lebensraumtypischen Baumartenzusammensetzung (maximal 20 % 
Nicht-LRT-Baumarten) 

 Erhalt eines hohen Alt- und Totholz-Anteils und der an Alt- und Totholz 
gebundenen Artengemeinschaften 

 Erhalt der Biotopbäume (z.B. Höhlenbäume) 

 Erhalt von Sonderstandorten (z.B. block- und felsreich sowie von Natur aus 
extrem nährstoffarm) und Randstrukturen (z. B.  Waldmäntel, Säume, 
Verlichtungen) sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen 
Habitatstrukturen (z. B. Baumhöhlen) und Artengemeinschaften 

 Erhalt unzerschnittener, störungsarmer und strukturreicher Bestände 
Verbesserung, Entwicklung und ggf. Wiederherstellung der lebensraumtypischen 
Funktionen 
 

 
Erhalt des Eichen-Hainbuchenwaldes feuchter bis frischer Standorte - 9160 

 Erhalt des natürlichen bzw. standorttypischen Boden-, Grundwasser- und 
Nährstoffhaushaltes 

 Erhalt der lebensraumtypischen Baumartenzusammensetzung (maximal 20 % 
Nicht-LRT-Baumarten) 

 Erhalt eines hohen Alt- und Totholz-Anteils und der an Alt- und Totholz 
gebundenen Artengemeinschaften 

 Erhalt der Biotopbäume (z.B. Höhlenbäume) 

 Erhalt von Sonderstandorten und Randstrukturen (z. B.  Waldmäntel, 
Säume, Verlichtungen) sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen 



Habitatstrukturen (z. B. Baumhöhlen) und Artengemeinschaften 

 Erhalt unzerschnittener, störungsarmer und strukturreicher Bestände 
Verbesserung, Entwicklung und ggf. Wiederherstellung der lebensraumtypischen 
Funktionen 
 

 
Erhalt der strukturreichen Block-, Schutt- und Hangwälder mit naturnahem Bestands- 
und Altersaufbau sowie natürlicher Baumartenzusammensetzung - 9180 

 Erhalt des natürlichen bzw. standorttypischen Boden- und Nährstoffhaushaltes  

 Erhalt der lebensraumtypischen Baumartenzusammensetzung (maximal 20 % 
Nicht-LRT-Baumarten) 

 Erhalt eines hohen Alt- und Totholz-Anteils und der an Alt- und Totholz 
gebundenen Artengemeinschaften 

 Erhalt der Biotopbäume (z.B. Höhlenbäume) 

 Erhalt der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen (z. B. 
Baumhöhlen, Felsen, Blockschutt) und der an sie gebundenen 
Lebensgemeinschaften (z. B. Epiphyten- und Epilithen-Synusien) 

 Erhalt unzerschnittener, störungsarmer und strukturreicher Bestände 

 In bisher nicht genutzten Beständen: Zulassen der natürlichen Entwicklung  
Verbesserung, Entwicklung und ggf. Wiederherstellung der lebensraumtypischen 
Funktionen 
 

 

 
Erhaltung der Gelbbauchunken-Population 

 Erhalt eines Lebensraumkomplexes mit Laich- und Landhabitaten, 
insbesondere vernetzter Kleingewässersysteme mit ausreichender 
Sonneneinstrahlung 

 Zulassen einer natürlichen Dynamik, die zur Neubildung von Laichgewässern 
führt (z.B. Entwurzelung von Bäumen, Quelltümpel, Wildschweinsuhlen, Auen) 
insbesondere im Bereich von Auen, Waldwegen, Abgrabungen und sonstigen 
Sekundärlebensräumen 

 Erhalt unzerschnittener und ausreichend großer Landlebensräume im Umfeld 
von Laichgewässern (Nahrungslebensraum, biotopverbindende 
Wanderstrukturen) 

 Förderung bzw. Verbesserung und ggf. Wiederherstellung geeigneter Habitate 
 

 
Erhaltung bestehender Lebensräume und Populationen des Goldenen 
Scheckenfalters 

 Erhalt einer bestandserhaltenden Nutzung bzw. Pflege von Habitaten des 
Goldenen Scheckenfalters 

 prioritärer Erhalt von Kernhabitaten als Quellpopulationen, auch bei 
Zielkonflikten mit anderen NATURA2000-Schutzgütern 

 Erhalt des Habitatverbunds (Trittsteine, Heckenstrukturen mit Windschutz als 
Wander-/Ausbreitungslinien, Zerschneidungsarmut) innerhalb einer 
Metapopulation 

Erweiterung, Förderung und ggf. Wiederherstellung oder Neuentwicklung der 
Lebensräume des Goldenen Scheckenfalters inkl. Prüfung von 
Wiederansiedlungsprojekten 



 
Erhaltung bestehender Lebensräume von Populationen des Großen Feuerfalters 

 Erhalt einer strukturreichen Kulturlandschaft mit hohem Anteil an Frisch- und 
Feuchtgrünland sowie ihrer Säume und Brachen und einem hohen 
Grenzlinienanteil 

 Erhalt durch ein auf die Art abgestimmtes Nutzungsregime mit Verbleib von 
saisonalen Altgrasstreifen 

Förderung bzw. Verbesserung und ggf. Wiederherstellung geeigneter Habitate 
 

 
Erhaltung bestehender Lebensräume des Grauspechtes 

 Erhalt von Altholzbeständen, insbesondere auch in Wäldern feuchter bis 
nasser Standorte und von Auenwäldern mit stehendem und liegendem 
Totholz 

 Sicherung der Nahrungs- und Brutbäume (Höhlenbäume) 

 Erhalt großflächiger, zusammenhängender, strukturreicher, nach den 
Grundsätzen der naturnahen Waldwirtschaft bewirtschafteter Laubwälder 

 Sicherung der offenen Flächen in Waldrandnähe und deren extensiven 
Bewirtschaftung als Nahrungsgrundlage 

 Erhalt von Waldwiesen  
Förderung bzw. Verbesserung und ggf. Wiederherstellung geeigneter Habitate 
 

 
Erhaltung bestehender Lebensräume des Schwarzspechtes 

 Erhalt von Altholzbeständen mit stehendem und liegendem Totholz 

 Sicherung der Nahrungs- und Brutbäume (Höhlenbäume) 

 Erhalt großflächiger, zusammenhängender, strukturreicher, nach den 
Grundsätzen der naturnahen Waldwirtschaft bewirtschafteter Laubwälder 

 Erhalt von Altholzbeständen insbesondere von Buchenwäldern 
Förderung bzw. Verbesserung und ggf. Wiederherstellung geeigneter Habitate 
 

 
Erhaltung bestehender Lebensräume des Mittelspechtes 

 Erhalt von Altholzbeständen mit stehendem und liegendem Totholz 

 Sicherung der Nahrungs- und Brutbäume (Höhlenbäume) 

 Erhalt großflächiger, zusammenhängender, strukturreicher, nach den 
Grundsätzen der naturnahen Waldwirtschaft bewirtschafteter Laubwälder 

Förderung bzw. Verbesserung und ggf. Wiederherstellung geeigneter Habitate 
 

 
Erhaltung bestehender Lebensräume des Neuntöter 

 Erhalt von Hecken-Grünland-Komplexen mit traditioneller, extensiver 
Flächennutzung des Grünlandes (Beweidung, Mahdnutzung). 

 Erhaltung eines Mindestanteils an Gehölzen und Einzelbüschen 

 Verzicht auf Versiegelung von Feldwegen 

 Verzicht auf Freizeitnutzung 
Förderung bzw. Verbesserung und ggf. Wiederherstellung geeigneter Habitate 
 

 



 
Erhaltung bestehender Lebensräume des Wendehals 

 Erhalt lichter Wälder und Waldsäume an wärmebegünstigten Standorten mit 
zahlreichen Höhlenbäumen, Schneisen und Lichtungen 

 Erhalt von Streuobstwiesen 

 Erhalt trockener Blößen, Heide- und Brachflächen mit eingestreuten 
Höhlenbäumen, Sträuchern und Gebüschgruppen 

 Erhalt großflächiger Magerrasenflächen 

 Erhalt einer Grünlandbewirtschaftung, die die Entwicklung individuenreicher 
Ameisen-Populationen als Nahrung gewährleistet, sowie 

 Erhalt von störungsarmer Brut- und Nahrungshabitate. 

 Erhalt von geeigneten Rasthabitaten  
Förderung bzw. Verbesserung und ggf. Wiederherstellung geeigneter Habitate 
 
 

 

 

Nicht in der Schutzgebietsverordnung genannte Schutzgüter: 
(Basierend auf einem neueren Kenntnisstand) 
 

 
Erhaltung bestehender Lebensräume des Rotmilan 

 Erhalt der Brutbäume (störungsarme Wälder, Ufergehölz, hohe 
Baumhecken,…)   

 Anwendung der Horstschutzvereinbarung 

 Erhalt einer strukturreichen offenen Kulturlandschaft mit hohem Anteil an 
extensiv bewirtschaftetem Grünland (insbesondere in Auen) als 
Nahrungsrevier 

 Erhalt eines abwechslungsreichen Mahdregimes unter Vermeidung von 
Nutzungsintensivierung 

Förderung bzw. Verbesserung und ggf. Wiederherstellung geeigneter Habitate 
 

 

 


